
 

 

EINWOHNERGEMEINDE SEEBERG 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reglement Spezialfinanzierung 

Grabunterhalt Friedhof Seeberg 
 
 
 
 
 
 

Inkraftsetzung: 1. Januar 2010 
 
 



Seite 2 

 
Die Einwohnergemeinde Seeberg erlässt, gestützt auf Art. 87 der Gemeindverordnung  des Kan-
tons Bern (GV) vom 16. Dezember 1998, das folgende 
 
 
 

Reglement Spezialfinanzierung Grabunterhalt Friedhof Seeberg 
 
 
 
Zweck Art. 1 Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln für 

die Finanzierung des Grabunterhalts (Bepflanzung) auf dem Friedhof 
Seeberg von denjenigen Gräbern, für welche nach altem Friedhofreg-
lement bis 1997 ein Grabfonds errichtet wurde. 

  

Äufnung der  
Spezialfinanzierung 

Art. 2 Die Spezialfinanzierung bildet sich aus dem Bestand des Kontos 
2281.02 „SF Grabunterhalt“ per 31. Dezember 2009 und wird nicht zusätz-
lich geäufnet. 

  

Art. 3 1Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung entspricht den Kosten 
für den Unterhalt der Gräber.  

Entnahmen aus 
der Spezialfinanzie-
rung 2 Reicht der Bestand der Spezialfinanzierung für die Entnahme nicht aus, 

ist die Differenz der Laufenden Rechnung zu belasten.  

 3 Weist die Spezialfinanzierung nach Auflösung sämtlicher Gräber ein 
Restbestand aus, ist dieser der Laufenden Rechnung gutzuschreiben. 

  

Verzinsung Art. 4 Der Bestand der Spezialfinanzierung wird nicht verzinst. 
  

Inkrafttreten Art. 5 Dieses Reglement tritt per 1. Januar 2010 in Kraft. 
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GENEHMIGUNGSVERMERK 

 
Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Seeberg haben dieses Reglement Spezialfinan-
zierung Grabunterhalt Friedhof Seeberg anlässlich der Gemeindeversammlung vom 26. Novem-
ber 2009 angenommen. 
 
 
 IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE SEEBERG 

 Der Präsident: Die Gemeindeschreiberin a.i.: 
 
 
 
 sig. Roland Grütter sig. Christine Rentsch 
 
 
 
 
 
AUFLAGEZEUGNIS 
 

Die unterzeichnende Gemeindeschreiberin (ad interim) bescheinigt, dass das vorliegende Reg-
lement Spezialfinanzierung Grabunterhalt Friedhof Seeberg während 30 Tagen vor der be-
schlussfassenden Gemeindeversammlung vom 26. November 2009 öffentlich aufgelegt worden 
ist. Die Auflage wurde ordnungsgemäss im Amtsanzeiger Amt Wangen publiziert. 
 
 
Grasswil, 31. Dezember 2009 
 
 Die Gemeindeschreiberin a.i.: 
 
 
 
 sig. Christine Rentsch 
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